
Geheimhaltungs 
vereinbarung 

Seite 1 von 1

■ Vereinbarung zwischen

Firma 

Student/-in 

■ Aus der und im Zusammenhang mit der Abschlus s 

arbeit bei der oben genannten Firma zur Erstellung

der Bachelorarbeit/Masterarbeit tätigen Studentin/

Student der Berliner Hochschule für Technik Berlin,

erhalten die bestellten Prüferinnen gegebenenfalls

Kenntnis von Informationen, die Betriebsgeheimnisse

der Firma darstellen oder die die Firma üblicherweise

nicht an Dritte gibt, z.B. Informationen über techni 

sche Verfahren, technische Problemstellungen, l(on 

struktionsunterlagen, Fertigungseinrichtungen und

Geschäftsvorgänge (insgesamt nachfolgend als „Infor 

mationen" bezeichnet). Die bestellten Prüfer erklären

sich  hiermit  bereit,  diese Informationen geheim zu 2 · 

halten und auch nicht außerhalb der Betreuung dieser

Abschlussarbeit und über das für die ordnungsgemä-

ße Betreuung der Abschlussarbeit erforderliche Maß

hinaus zu verwenden. Die Pflicht zur Geheimhaltung

beginnt mit Aufnahme der Betreuung des Studieren-

den und endet zwei Jahr e nach Einr eichen der Ab 

schlussarbeit zur Bewertung.

3. 

■ Die bestellten Prüfer/ -innen versichern deshalb Fol

gendes:

1. Die an der Prüfung Beteiligten werden alle Informa

tionen geheim halten, Dritten nicht zugänglich ma 

chen und diese auch nicht außerhalb der Betreuung

der Abschlussarbeit verwenden, solange und soweit

diese nicht bereits allgemein bekannt sind oder wer 

den, ohne dass die Prüferinnen dies zu vertreten ha 

ben, den Prüferinnen bereits vor ihrer Mitteilung ohne 

Pflicht zur Geheimhaltung rechtmäßig bekannt waren, 

von  den Prüferinnen  unabhängig und ohne Rückgriff 

auf die erhaltenen Informationen erarbeitet worden 

sind, oder die den Prüferinnen von einem Dritten 

rechtmäßig und ohne Geheimhaltung sverpflichtung 

mitgeteilt wurden oder die die Firma im Einzelfall einer 

Weitergabe oder Nutzung schriftlich zugestimmt hat. 

Die Prüferinnen werden die Abschlussarbeit Dritten 

außerhalb des Prüfungsverfahren s nicht zugänglich 

machen und sie erst veröffentlichen oder die Ergebnis 

se der Ab-schlus sarbeit öffentlich bekanntgeben (z.B. 

in einem wissenschaftlichen Vortrag oder einem Auf 

satz), wenn die Abschlussarbeit und deren Ergebnisse 

von der Firma hierzu schriftlich freigegeben wurden. 

Diese Erklärung und die Pflicht zur Geheimhaltung 

steht den Rechten und Pflichten des Studenten / der 

Studentin und der Prüferinnen nach der Prüfungs 

ordnung nicht entgegen und behindert insbesondere 

nicht die Durchführung des Verfahrens zur Prüfung 

und Bewertung der Abschlussarbeit als Prüfungsleis 

tung des Studenten /der Studentin sowie die dazu er 

forderliche Vorlegung der Abschl ussarbeit an Dritte. 
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